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GEMEINDEAMT MARIA NEUSTIFT
Nationalparkregion OÖ. Kalkalpen
Bezirk Steyr-Land, 4443 Maria Neustift 1
Tel. 07250/255 od. 625, FAX 07250/625-74
E-Mail: gemeinde@maria-neustift.ooe.gv.at
http://www.maria-neustift.at

Datum: 23.07.2020

Tarifordnung für die Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtung
Maria Neustift 

Präambel

Der Besuch einer Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist für Kinder
- vor dem vollendeten 30. Lebensmonat,
- nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung ab 13.00 Uhr 

(Nachmittagstarif), wird vom OÖ Familienbund separat vorgeschrieben und berechnet
-- die über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügen, außer für Kinder von Niederösterreich, 

die in den schulsprengel Maria Neustift angehoren,
beitragspflichtig.

§ 1
Bewertung des Einkommens

(1) Der von den Eltern für Leistungen der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung zu erbringende 
Kostenbeitrag bemisst sich nach der Höhe des Familieneinkommens pro Monat. Das 
Familieneinkommen setzt sich aus allen Einkünften der im selben Haushalt mit dem betreffenden 
Kind lebenden Eltern im Sinn des § 2 Abs. 1 Z. 9 Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz und 
deren Ehegattinnen und Ehegatten, Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten oder eingetragenen 
Partnerinnen und Partnern und allfälligen Einkünften des Kindes (z.B. Waisenrente) zusammen.

(2) Für die Berechnungen des Bruttoeinkommens gemäß § 2 Abs. 3 Oö. Elternbeitragsverordnung das 
aktuelle Monatseinkommen zu Beginn des Arbeitsjahres nachzuweisen.

(3) Die gemäß § 2 der zitierten Verordnung ermittelte Berechnungsgrundlage bildet die Grundlage für 
die Berechnung des Elternbeitrages für das jeweilige Arbeitsjahr. Veränderungen der 
Einkommenssituation während des Arbeitsjahres sind dem Rechtsträger unverzüglich bekannt zu 
geben und finden jeweils im darauffolgenden Monat Berücksichtigung.

(4) Weisen die Eltern ihr Familieneinkommen nicht bis zum 30.09. nach, ist der Höchstbeitrag zu 
leisten.

§ 2 
Elternbeitrag

(1) Eltern oder Erziehungsberechtigte haben einen monatlichen Kostenbeitrag (Elternbeitrag) für ihr 
Kind
- vor dem vollendeten 30. Lebensmonat bzw. 
- ab dem Schuleintritt bzw.
- nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung ab 13.00 Uhr 

(Nachmittagstarif) – Vorschreibung durch OÖ Familienbund,
- dass über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügt, zu leisten.

(2) Mit dem Elternbeitrag sind alle Leistungen der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung abge-
deckt, ausgenommen
- angemessene Materialbeiträge (Werkbeiträge) oder Veranstaltungsbeiträge gemäß § 13 

Oö. Elternbeitragsverordnung 2018
(3) Für den verpflichtenden Kindergartenbesuch im Ausmaß von 20 Stunden gemäß § 3a Abs. 1 und 

4 Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz wird kein Elternbeitrag eingehoben.
(4) Der Elternbeitrag wird für 11 geöffnete Monate berechnet und versteht sich inklusive Umsatzsteuer. 

Für den Besuch der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist der Elternbeitrag gemäß § 6 
der Tarifordnung im Monat, in welchem das Kind den 30. Lebensmonat vollendet, letztmalig in voller 
Höhe zu leisten. 

(5) Der Elternbeitrag wird mittels Bankeinzug eingehoben. Für die Monate Dezember und Juli wird der 
Elternbeitrag entsprechend den geöffneten Wochen aliquotiert.
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(6) Ist ein Kind mehr als 3 Wochen pro Monat durchgehend wegen Erkrankung am Besuch der 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung verhindert, so wird der Elternbeitrag für diesen Monat 
zur Hälfte ermäßigt nachgesehen.

§ 3
Mindestbeitrag

(1) Der monatliche Mindestbeitrag beträgt:
1. für Kinder unter drei Jahren 51 Euro,
2. für Kinder über drei Jahren  44 Euro und
3. für den Nachmittagstarif wird durch den OÖ Familienbund vorgeschrieben

(2) Auf Antrag kann der Mindestbeitrag gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 aus besonders berücksichtigungs-
würdigen sozialen Umständen und der Mindestbeitrag gemäß Abs. 1 Z 3 aus besonders 
berücksichtigungswürdigen sozialen Umständen sowie unter Bedachtnahme auf die Öffnungszeiten 
nach 13.00 Uhr ermäßigt oder zur Gänze nachgesehen werden. Dabei ist auf die Vermögens-, 
Einkommens- und Familienverhältnisse der Eltern Bedacht zu nehmen.

§ 4
Höchstbeitrag

(1) Der monatliche Höchstbeitrag, der maximal kostendeckend sein darf, beträgt
1. für Kinder unter drei Jahren für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden 186 Euro, 

für darüberhinausgehende Inanspruchnahme 247 Euro 
2. für Kinder über drei Jahren für die Betreuungszeit von maximal 25 Wochenstunden 115 Euro 

für darüberhinausgehende Inanspruchnahme 152 Euro  
3. für Kinder nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung ab 

13.00 Uhr (Nachmittagstarif) wird separat vom Familienbund vorgeschrieben.

§ 5
Geschwisterabschlag

Besuchen mehrere Kinder einer Familie beitragspflichtig eine Kinderbildungs- und -
betreuungseinrichtung, ist für das zweite Kind ein Abschlag von 50 % und für jedes weitere Kind in einer 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ein Abschlag von 100% festgesetzt. 

§ 6
Berechnung des Elternbeitrages für Kinder unter 3 Jahren

(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der Kinderbildungs- und -
betreuungseinrichtung beträgt von der Berechnungsgrundlage für Kinder bis zur Vollendung des 
30. Lebensmonats und für Kinder unter 3 Jahren, die über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich 
verfügen außer für Kinder von NÖ, die den schulsprengel Maria Neustift angehören,
1. 3,6 % für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden
Für den Besuch der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung an weniger als fünf Tagen wird ein 
Tarif 
- für drei Tage festgesetzt, mindestens 70 % gemäß § 8 Abs. 2 1. Fall Oö. Elternbei-

tragsverordnung 2018 vom Fünf-Tages-Tarif beträgt oder 
- für zwei Tage festgesetzt, der mindestens 50 % gemäß § 8 Abs. 2 2. Fall Oö. Elternbei-

tragsverordnung 2018 vom Fünf-Tages-Tarif beträgt.
(2) Der Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung beträgt 

von der Berechnungsgrundlage für Kinder nach Vollendung des 30. Lebensmonats bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahres – wird durch den OÖ Familienbund vorgeschrieben.

(3) Für den Nachmittagsbesuch der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung an weniger als fünf 
Tagen wird vom OÖ Familienverbund vorgeschrieben. 

§ 7
Berechnung des Elternbeitrages für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt

(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der Kinderbildungs- und –betreuungsein-
richtung beträgt von der Berechnungsgrundlage für Kinder über 3 Jahren, die keinen Hauptwohnsitz 
in Oberösterreich haben, außer für Kinder von NÖ, die den schulsprengel Maria Neustift angehören 
1. 3 % für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden, oder 
4 % für darüberhinausgehende Inanspruchnahme, 



C:\Users\EASYAD~1\AppData\Local\Temp\doc5_tmp\doc3a529e8e-ff01-4eaf-b53b-f42c00d6f9be_g41510u06_KG Tarifordnung _2020 
nach GR Beschluss.docx

(2) Der monatliche Elternbeitrag beträgt für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt 3 % von der 
Berechnungsgrundlage für die Betreuung ab 13.00 Uhr (Nachmittagstarif- wird vom OÖ 
Familienbund vorgeschrieben).

(3) Für den Nachmittagsbesuch der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung an weniger als fünf 
Tagen wird ein Tarif von OÖ Familienbund vorgeschrieben.

§ 8
Angemessener Kostenbeitrag bei nicht regelmäßigem Besuch  

(1) Für den verpflichtenden Kindergartenbesuch gemäß § 3a Oö. Kinderbildungs- und –betreuungs-
gesetz darf kein Kostenbeitrag eingehoben werden.

§ 9
Materialbeiträge (Werkbeiträge) und Veranstaltungsbeiträge

(1) Für Werkarbeiten werden Materialbeiträge (Werkbeiträge) in der Höhe von 77 Euro pro Arbeitsjahr 
einmal jährlich eingehoben

(2) Für den Besuch von Veranstaltungen werden angemessene Veranstaltungsbeiträge frühestens 5 
Tage vor der geplanten Veranstaltung eingehoben, wenn das Kind zum Besuch der Veranstaltung 
angemeldet ist.

(3) Der Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Materialbeiträge (Werkbeiträge) und 
Veranstaltungsbeiträge kann von den Eltern in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung 
eingesehen werden.

§ 10
Indexanpassung

Der Mindestbeitrag nach § 3, der Höchstbeitrag gemäß § 4 und der Materialbeitrag gemäß § 9 sind 
indexgesichert. Die Indexanpassung gemäß § 7 Oö. Elternbeitragsverordnung 2018 erfolgt jeweils zu 
Beginn des neuen Arbeitsjahres, erstmals zu Beginn des Arbeitsjahres 2020/2021.

§ 11
Sonstige Beiträge

(1) Für den Kindergartentransport werden monatlich ein Kostenbeitrag von mind 20 € bis höchstens 40 
€ vorgeschrieben. Dieser wird monatlich mittels Bankeinzug zugunsten des Rechtsträgers eingezogen.
(2) Für die Mittagsverpflegung wir der Kostenbeitrag in Höhe der essenszubereiteten Stelle 
(Gasthäuser) verrechnet.  

§ 11
Generalklausel

Alle eingehobenen Beträge verstehen sich inklusive einer allenfalls zu zahlender Umsatzsteuer. 

§ 12
Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt mit 01.09.2020 in Kraft.

Angeschlagen am:
Abgenommen am: 

Der Bürgermeister Martin Haider

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des 
Ausdrucks finden Sie unter: https://www.maria-neustift.at/amtssignatur

Signatur aufgebracht von Martin Haider, 23.07.2020 17:56:13
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